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Ordnung zur Änderung der Lehrauftragsordnung 
der Universität des Saarlandes 

Vom 12. August 2015 

Die Universität des Saarlandes hat auf Grund von§ 47 Abs. 1 des Universitätsgesetzes vom 
23. Juni 2004 (Amtsbl. S. 1782), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Oktober 2014 
(Amtsbl. S. 2014), folgende Ordnung zur Änderung der Lehrauftragsordnung vom 25. April 
1990 (Dienstbl. S. 208) beschlossen, die nach Zustimmung des Universitätspräsidiums 
hiermit veröffentlicht wird: 

Artikel1 

ln § 1 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

.,Zur Vermittlung praktischer Fähigkeiten und Kenntnisse können im Bereich des 
Hochschulsports Lehraufträge an fachlich qualifizierte Trainerinnen und Trainer erteilt 
werden." 

Artikel2 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Dienstblatt der Hochschulen des 
Saarlandes in Kraft. 

Der Universitätspräsident 
(Univ.-Prof. Dr. Volker Linneweber) 


